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Stellungnahmen mit Anregungen 
zur Beteiligung der Öffentlichkeit  

gem. § 3 (2) BauGB  
sowie der Behörden und sonstiger Träger  

öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB zur  
7. Änderung des Bebauungsplans  

„Krebsschere“ 
der Stadt Bad Vilbel 

 

 
Stand: 02.10.2017 
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Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB sowie der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB zur 7. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“ 
der Stadt Bad Vilbel 

An der Unterrichtung gem. § 4 (2) BauGB in der Zeit vom 03.07. – 18.08.2017 wurden 68 Behörden und 
sonstige Träger öffentlicher Belange beteiligt (s. Anlage). 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB fand in der Zeit vom 03.07. – 18.08.2017 statt. 

33 Behörden und sonstige Träger haben geantwortet, davon haben 15 Behörden oder sonstige Träger An-
regungen vorgebracht.  

Seitens der Öffentlichkeit wurden eine Anregungen vorgebracht. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 8 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Der parallel zur Bahnstrecke verlaufende Weg wird im Rahmen der 7. Änderung des 
Bebauungsplans „Krebsschere“ als öffentliche Straßenverkehrsfläche mit der 
Zweckbestimmung „Fußgänger- und Radwegebereich“ festgesetzt und verbleibt als 
solcher im Eigentum der Stadt Bad Vilbel. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die Trasse der OVAG Fernwasserleitung wird im Rahmen der 7. Änderung des Be-
bauungsplans „Krebsschere“ mit einem entsprechenden Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht gesichert.  

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Der parallel zur Bahnstrecke verlaufende Weg wird im Rahmen der 7. Änderung des 
Bebauungsplans „Krebsschere“ als öffentliche Straßenverkehrsfläche mit der 
Zweckbestimmung „Fußgänger- und Radwegebereich“ festgesetzt und ist daher öf-
fentlich zugänglich. 

Der südliche Bereich des parallel zur Bahnstrecke verlaufenden Weges kann auch 
weiterhin als Baustraße für das S-Bahnvorhaben genutzt werden. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 8 Beschlussvorschlag 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 



Stadt Bad Vilbel – 7. Änderung Bebauungsplan „Krebsschere“ 3 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 9 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Der parallel zur Bahnstrecke verlaufende Weg wird im Rahmen der 7. Änderung des 
Bebauungsplans „Krebsschere“ als öffentliche Straßenverkehrsfläche mit der 
Zweckbestimmung „Fußgänger- und Radwegebereich“ festgesetzt und ist daher öf-
fentlich zugänglich. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 1. 

Der südliche Bereich des parallel zur Bahnstrecke verlaufenden Weges kann auch 
weiterhin als Baustraße für das S-Bahnvorhaben genutzt werden. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 9 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 3 - 10: 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregungen erfolgt im Rahmen der Reali-
sierung. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 9 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 11: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Zum Schutz der geplanten Wohn- und Mischbebauung vor den schienenbedingten 
Lärmimmissionen wurden im Bebauungsplan entsprechende aktive und passive 
Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Grundlage für die Festsetzungen stellt eine 
schalltechnische Stellungnahme der GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, dar. 

Ein Hinweis zur Beeinflussung durch den elektrifizierten Bahnbetrieb ist bereits im 
Textteil des Bebauungsplans enthalten. 

Beschlussvorschlag zu 12: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die DB Netz AG wurde im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB 
ebenfalls angeschrieben. Die Beteiligung der Funknetzplanung der DB Netz AG er-
folgt im Rahmen der konkreten Vorhabenrealisierung. Ein entsprechender Hinweis 
wird in den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. 

Beschlussvorschlag zu 13: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Anregung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 

Beschlussvorschlag zu 14: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 9 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 14 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1 - 2: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Hinweise erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Privatwege sind innerhalb des Plangebietes nicht festgesetzt. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 14 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 4 - 6: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Hinweise erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 22 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 2. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 22 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Der bestehende Hinweis zur Sicherung von Bodendenkmälern im Textteil des Be-
bauungsplans wurde bereits im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplanvor-
entwurfs geändert. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 23 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 2. 

 

 
 



Stadt Bad Vilbel – 7. Änderung Bebauungsplan „Krebsschere“ 12 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 23 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Zum Schutz der geplanten Wohn- und Mischbebauung vor den Straßenverkehrs-
lärmimmissionen wurden im Bebauungsplan entsprechende aktive und passive 
Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Grundlage für die Festsetzungen stellt eine 
schalltechnische Stellungnahme der GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, dar. 

Ein Hinweis zu den Einwirkungen durch den Straßenverkehr ist bereits im Textteil 
des Bebauungsplans enthalten. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 23 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 25 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1 - 2: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Entsprechende Hinweise werden in den Textteil des Bebauungsplans aufgenom-
men. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 4. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 25 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein Hinweis auf die Lage innerhalb des Schutzzone I des Oberhessischen Heilquel-
lenschutzbezirks sowie die damit einhergehenden Ge- und Verbote ist bereits im 
Textteil des Bebauungsplans enthalten. 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 25 Beschlussvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stadt Bad Vilbel – 7. Änderung Bebauungsplan „Krebsschere“ 17 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 27 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

In der Planzeichnung zum Bebauungsplan sind lediglich Baufenster ausgewiesen. 
Die konkrete Gebäudestellung sowie die Gebäude-Abstände sind im Bebauungs-
plan nicht festgesetzt. Entsprechende Prüfungen hinsichtlich der Tageslichtversor-
gung der Wohnungen müssen im Rahmen der Realisierung bzw. der Baugenehmi-
gungsplanung erfolgen. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Durch die festgesetzten Grundflächenzahlen verbleiben auch innerhalb der Bau-
grundstücke ausreichend Freiflächen, welche gemäß Festsetzung 8.3 zu bepflanzen 
bzw. gärtnerisch anzulegen sind. Im Übrigen ist im Plangebiet am Westrand des 
Gebietes eine große öffentliche Grünfläche (Parkanlage) festgesetzt. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Im Rahmen der ursprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Krebsschere“ 
wurde ein Gutachten zur Feststellung der Untergrundverhältnisse und deren Bedeu-
tung für die Bebauung des Baugebietes Krebsschere durch den Sachverständigen 
für Geotechnik Dr. Streim, Frankfurt am Main, erstellt. Das Gutachten kommt zu 
dem Ergebnis, dass chemische Untersuchungen am Löss und Lösslehm keine Kon-
taminationen und keine geogenen Belastungen ergaben.  

Zusätzlich wurde das Thema Altlasten in der Begründung zum Bebauungsplan be-
reits in der ursprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Krebsschere“ vollstän-
dig abgearbeitet (siehe Kapitel 12.5 „Altlasten“). 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 27 Beschlussvorschlag 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Der bestehende Hinweis zum Heilquellenschutz im Textteil des Bebauungsplans 
wird entsprechend ergänzt. Damit wird dem Belang „Trinkwasser- und Heilquellen-
schutzgebiete“ in ausreichendem Maße Rechnung getragen. Eine Übernahme in die 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans ist planungsrechtlich nicht erforder-
lich. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 27 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 5: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Der Hinweis wird in den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. 

Beschlussvorschlag zu 6 - 7: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Hinweise erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Die Fußgängerunterführung ist bereits fertig gestellt und mit einer Videoüberwa-
chung mit Aufschaltung auf die Polizeistation Bad Vilbel versehen. 

Beschlussvorschlag zu 8: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Für das Plangebiet der 7. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“ stellen die 
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH den Löschwasserbedarf für den Grundschutz gem. 
DVGW-Arbeitsblatt W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung“ zur Verfügung. Im konkreten Fall sind dies 96 m³/h = 1.600 
l/Min. bei einem Mindestfließdruck von 1,5 bar. Nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 
umfasst der Löschbereich sämtliche Löschwasserentnahmemöglichkeiten in einem 
Umkreis (Radius) von 300 m um das Brandobjekt.  

Ein entsprechender Hinweis ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 



Stadt Bad Vilbel – 7. Änderung Bebauungsplan „Krebsschere“ 20 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 27 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 9: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Hinweise erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Beschlussvorschlag zu 10: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Hinweise erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Beschlussvorschlag zu 11: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Gemäß Umweltbericht liegt gegenüber der ursprünglichen Planung (2. Änderung) 
lediglich eine geringe zusätzliche Neuversiegelung von 1.435 m² durch die Planung 
der 7. Änderung vor. Da es sich hier um eine Überplanung eines bereits beplanten 
Innenbereichs handelt, wird auf eine zusätzliche Kompensation durch Ökopunkte 
verzichtet. Ein 100%iger Ausgleich ist zudem rechtlich nicht vorgeschrieben. Im 
Rahmen der Abwägung wurde das städtebauliche Ziel der Nachverdichtung im In-
nenbereich höher gewichtet, als die Kompensation eines (rechnerischen) geringen 
Defizits hinsichtlich der Neuversiegelung. 

Beschlussvorschlag zu 12: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird unter Punkt 5 „Bestehende Rechtsver-
hältnisse, Bebauungspläne, Satzungen“ entsprechend geändert. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 27 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 13: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Mischgebiete: 

Der städtebauliche Entwurf der Investoren sieht für die Mischgebiete die Errichtung 
einer in Bezug auf die Höhenentwicklung verdichteten Bebauung in unmittelbarer 
Lage am Bad Vilbeler Nordbahnhof mit Anschluss an den schienengebundenen 
Nah- und Fernverkehr sowie den kommunalen Busverkehr vor. Zielsetzung ist u.a. 
die Ausbildung einer Piazza, die durch klare Gebäudekanten sowie einer städtebau-
lichen Dominanten abgegrenzt und in ihrer räumlichen Wirkung ganz eindeutig als 
Stadtplatz wahrnehmbar ist. Die Unterschreitung der zulässigen Obergrenzen der 
GRZ in dem Mischgebiet MI 2 sowie die Überschreitung der zulässigen Obergren-
zen der GRZ in dem Mischgebiet MI 1 und der GFZ in beiden Mischgebieten tragen 
diesem Ziel der baulichen Entwicklung in die Höhe Rechnung. 

Innerhalb des Mischgebietes sollen u.a. Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie sowie 
Dienstleistungsbetriebe untergebracht und damit Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Zusätzlich entsteht Wohnraum. Die Lage unmittelbar am Bad Vilbeler Nordbahnhof 
trägt zur Verkehrsvermeidung bei und ist gleichzeitig ein Argument für die hohe bau-
liche Ausnutzung der Fläche. 

Durch die Überschreitung der gem. § 17 BauNVO zulässigen Obergrenzen der GRZ 
im Mischgebiet MI 1 und der GFZ in beiden Mischgebieten werden die gesunden 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt, da u.a. umfangreiche Festset-
zungen zur Durchgrünung des Plangebietes erfolgen. Es entstehen keine nachteili-
gen Auswirkungen auf die Umwelt, da im Gegenzug die Ausbildung eines rund 80 m 
breiten Grünzugs im westlichen Teilbereich des Plangebietes mit Freizeit- und Erho-
lungsmöglichkeiten erfolgt.  

Allgemeine Wohngebiete: 

Der städtebauliche Entwurf der Investoren sieht für das Plangebiet eine hohe Dichte 
für die Wohnbebauung vor. Auch hier kann dies durch die Lage am Bad Vilbeler 
Nordbahnhof mit Anschluss an den schienengebundenen Nah- und Fernverkehr 
sowie den kommunalen Busverkehr inmitten der Metropolregion Rhein-Main be-
gründet werden, die durch einen großen Siedlungsdruck, Baulandknappheit und ho-
he Grundstückspreise gekennzeichnet ist. Es ist daher erforderlich, mit dem Bau-
land sparsam umzugehen und Möglichkeiten für flächen- und energiesparende 
Bauweisen zu eröffnen.  



Stadt Bad Vilbel – 7. Änderung Bebauungsplan „Krebsschere“ 22 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 27 Beschlussvorschlag 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Lage am Bad Vilbeler Nordbahnhof trägt ganz entscheidend zur Verkehrsver-
meidung bei, weshalb die grundsätzliche Zielsetzung darin besteht, möglichst viele 
Wohneinheiten zu errichten, unter Wahrung der allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohnverhältnisse. Dies wird u.a. durch die Ausbildung eines rund 80 m brei-
ten Grünzugs im westlichen Teilbereich des Plangebietes mit Freizeit- und Erho-
lungsmöglichkeiten für die Bewohner gewährleistet. Zudem erfolgen umfangreiche 
Festsetzungen zur Durchgrünung des Plangebietes. Daher entstehen durch die 
Planung keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. 

Beschlussvorschlag zu 14: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

In den Mischgebieten MI 1 und MI 2 wird die geplante Höhenlage (Soll-
Geländehöhe) mit 112,00 m ü. NN festgesetzt. Eine Abweichung von der festgesetz-
ten Soll-Geländehöhe ist bis zu +/- 50 cm zulässig. 

Die festgesetzte Soll-Geländehöhe gilt, wie in den textlichen Festsetzungen defi-
niert, für die gesamte Fläche der Mischgebiete MI 1 und MI 2. Die Festsetzung eines 
einzelnen Punktes in der Planzeichnung zum Bebauungsplan ist daher nicht zielfüh-
rend. 

Beschlussvorschlag zu 15: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Festsetzung der zulässigen Gebäudehöhen in den Allgemeinen Wohngebieten 
wird aus städtebaulicher Sicht als nicht erforderlich erachtet. Das Maß der baulichen 
Nutzung ist durch die Festsetzung der Grundflächenzahl, der Geschossflächenzahl 
und der Zahl der Vollgeschosse ausreichend definiert. 
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Beschlussvorschlag zu 16: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Gemäß der Leseart der Gutachterlichen Stellungnahme zum Schallschutz „Kapitel 6 
Passive Schallschutzmaßnahmen“ und den abgeleiteten Festsetzungen zum passi-
ven Schallschutz sind die Anforderungen nach den berechneten und in den Plankar-
ten ausgewiesenen Lärmpegelbereichen umzusetzen. Die Plankarten sind Teil der 
textlichen Festsetzungen. Für die Gebäuderückseite ([…] von dem Verkehrsweg 
abgewandte Seiten […]) werden niedrigere Anforderungen für den passiven Schall-
schutz, in Richtung der zu den Verkehrswegen hin orientierten Gebäudefassaden 
höhere Anforderungen gestellt. Die Umsetzung ist somit für jede betroffene Gebäu-
defassade nach den ausgewiesenen Kriterien zu berücksichtigen. 

Beschlussvorschlag zu 17: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Bestandteil des Lärmschutzkonzeptes für die „Riegelbebauung“ ist die verbindliche 
Berücksichtigung optimierter Grundrisslösungen für die Wohnungen. 

Grundrisszonierung 

„In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4 sind die Gebäudegrundrisse so zu ge-
stalten, dass schutzbedürftige Räume im Sinne des Kapitels 4 der DIN 4109 
ausschließlich an der lärmabgewandten Westfassade angeordnet werden. […]“ 

Diese Regelung dient der Erfüllung der Forderungen an „gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse“. Unbenommen bleibt es den Bauherren, die höheren Anforderun-
gen an den passiven Schallschutz auch auf „nicht schutzbedürftige Räume“ wie Be-
benräume, Hauswirtschaftsräume etc. auszudehnen. Büroräume stellen hingegen 
schutzbedürftige Räume dar, für die – abgemindert – ebenfalls passive Schall-
schutzmaßnahmen nach der DIN 4109 vorzusehen sind. Die getroffenen Regelun-
gen zur Grundrisszonierung 
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„[…] In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4 sind die Gebäudegrundrisse so zu 
gestalten, dass schutzbedürftige Räume im Sinne des Kapitels 4 der DIN 4109 
ausschließlich an der lärmabgewandten Westfassade angeordnet werden. […]“ 

sind erforderlich, um die Errichtung von Wohnbebauung in hochbelasteten Berei-
chen nachts > 60 dB(A), tags > 70 dB (A) zu ermöglichen.  

„[…] Unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen ist es unter städtebaulichen 
und umweltplanerischen Gesichtspunkten […] erforderlich – und bei der Anwen-
dung sorgfältiger Instrumente vertretbar – in derart vorbelasteten Bereichen, je 
nach Situation des Einzelfalls, auch Wohnnutzung zu ermöglichen. […] (Siehe 
hierzu auch Hamburger Leitfaden Lärm in der Bauleitplanung 2010) 

Die Grundrisszonierung ist somit Bestandteil des Lärmschutzkonzeptes für das 
Plangebiet. 
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1 
Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 2. 
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2 Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Jüdischen Friedhöfe oder Begräb-
nisstätten. Es fallen auch später keine Erschließungskosten, -beiträge oder sonstige 
Kosten für Jüdische Friedhöfe an. 
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1 
 
 
 
 

2 

Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die neue Pflanzgrubenbauweise, bei der die Pflanzgrube mit geeigneten vegetati-
onstechnischen Substraten als Unterbau hergestellt wird, auf dem sich der normale 
Oberbau befindet, ist eine seit vielen Jahren bewährte Methode, um den Wurzel-
raum von Bäumen zu erweitern, ohne hierdurch die Verkehrsfläche gegenüber der 
herkömmlichen Bauweise zu verkleinern (siehe: FLL-„Empfehlungen für Baumpflan-
zungen – Teil 2 Standortverbesserung“, Kapitel „Pflanzgruben und Wurzelraumer-
weiterung, Bauweisen und Substrate“). 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Ein entsprechender Hinweis wird in den Textteil des Bebauungsplans aufgenom-
men. 
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1 Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Bestandsunterlagen wurden am 24.08.2017 angefordert. Innerhalb des Plange-
biets befinden sich keine Versorgungsleitungen des Netzbereichs Frankfurt am Main 
und Umland der Netzdienste Rhein-Main GmbH. 

 

 



Stadt Bad Vilbel – 7. Änderung Bebauungsplan „Krebsschere“ 30 

Anregungen                                                                 Brief Nr. 48-1 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Die genannten Anlagen, die sich außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen sowie öf-
fentlicher Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung befinden, werden in der 
Planzeichnung zum Bebauungsplan dargestellt. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Für die 20 kV-, 0,4 kV- und Fernmeldekabel, die sich am östlichen Rand des Plan-
gebietes auf privaten Bauflächen befinden, wird ein entsprechendes Geh-, Fahr- 
und Leitungsrecht mit einem Schutz- und Arbeitstreifen von 2,50 m Breite, der nicht 
überbaut werden darf, festgesetzt. Für diesen Bereich wurde bereits mit Datum vom 
05.04.2017 eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit eingetragen. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein entsprechender Hinweis ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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5 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

9 

Beschlussvorschlag zu 5: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Beschlussvorschlag zu 6: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Nach erneuter Abstimmung mit den Stadtwerken Bad Vilbel erfolgt die Festsetzung 
einer Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Elektrizität mit einer 
Flächengröße von 8 m x 5 m im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung nördlich angrenzend an das Allgemeine Wohngebiet WA 2. 

Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfs ist bereits textlich festge-
setzt worden, dass die Trafostation mit einem Grenzabstand kleiner 3,00 m, jedoch 
größer 0,00 m errichtet werden kann.  

Beschlussvorschlag zu 7: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Beschlussvorschlag zu 8: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein externer Ausgleich ist im vorliegenden Bebauungsplanänderungsverfahren nicht 
erforderlich. 

Beschlussvorschlag zu 9: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

5 
 
 
 
 

6 

 

 
 

Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein entsprechender Hinweis wird in den Textteil des Bebauungsplans aufgenom-
men. 

Beschlussvorschlag zu 3 - 6: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Hinweise erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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2 

Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Siehe Brief Nr. 54, Stellungnahme des Regionalverbandes vom 31.07.2017 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Für das Plangebiet der 7. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“ bestätigen 
die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH die gesicherte Trinkwasserversorgung durch Ei-
genförderung sowie Fremdbezug. Lokale Versorgungsleitungen müssen in den 
Straßen des Neubaugebietes noch verlegt werden. 

Des Weiteren stellen die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH den Löschwasserbedarf für 
den Grundschutz gem. DVGW-Arbeitsblatt W 405 „Bereitstellung von Löschwasser 
durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“ zur Verfügung. Im konkreten Fall sind 
dies 96 m³/h = 1.600 l/Min. bei einem Mindestfließdruck von 1,5 bar. Nach dem 
DVGW-Arbeitsblatt W 405 umfasst der Löschbereich sämtliche Löschwasserent-
nahmemöglichkeiten in einem Umkreis (Radius) von 300 m um das Brandobjekt.  

Entsprechende Hinweise sind bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem vorliegenden Plangebiet nicht um 
eine Neuausweisung handelt, sondern um die Änderung eines bestehenden Bebau-
ungsplans. 

Obwohl laut Statistik des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain in Bad Vilbel in 
den letzten 20 Jahren die größte Bautätigkeit im Wohnungsbau im Rhein-Main-
Gebiet stattgefunden hat und die Bevölkerung enorm gestiegen ist, hat sich das auf 
den Wasserverbrauch nicht negativ ausgewirkt. Der Wasserverbrauch ist nicht ge-
stiegen, wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist. Der sehr erfolgreiche 
Weg der Wassereinsparung wird auch weiter fortgesetzt werden, so dass hinsicht-
lich des Trinkwassers prinzipiell kein Problem gesehen wird.  
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Wasserabsatz der Stadtwerke Bad Vilbel: 

Jahr Absatzmenge in Tm³ 
2016 1.990 
2015 2.097 
2014 2.004 
2013 1.990 
2012 2.031 
2011 2.041 
2010 1.951 
2009 2.003 
2008 2.027 
2007 2.073 
2006 2.121 
2005 2.165 
2004 2.161 
2003 2.302 
2002 2.090 
2001 2.072 
2000 2.095 
1999 2.071 
1998 2.046 
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Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein Hinweis auf die Lage in der Schutzzone I des Oberhessischen Heilquellen-
schutzbezirks ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. Wasserrechtli-
che Prüfungen und Zulassungen vor Inkrafttreten der Bebauungsplanänderung sind 
nicht erforderlich. 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 2. 

Beschlussvorschlag zu 5: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein Hinweis auf die Verwertung von Niederschlagswasser nach § 37 Abs. 4 Hessi-
sches Wassergesetz(HWG) ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 

Beschlussvorschlag zu 6: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Im Umweltbericht ist eine Flächenbilanzierung zur Versiegelung erfolgt. Zudem sind 
im Bebauungsplan bereits Maßnahmen zum Boden- und Wasserschutz festgesetzt 
(Grünflächen, wasserdurchlässige Befestigungen, Tiefgaragenbegrünung etc.). 
Gleichwohl dient die Planung der Nachverdichtung, welche mit einer Erhöhung der 
Versiegelung von Flächen einhergeht.  



Stadt Bad Vilbel – 7. Änderung Bebauungsplan „Krebsschere“ 39 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 51 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 

 
 

7 
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10 

Beschlussvorschlag zu 7: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Beschlussvorschlag zu 8: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Der Hinweis ist nicht Gegenstand des vorliegenden Bauleitplanverfahrens. 

Beschlussvorschlag zu 9: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Das Thema Altlasten wurde in der Begründung zum Bebauungsplan bereits in der 
ursprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Krebsschere“ vollständig abgear-
beitet (siehe Kapitel 12.5 „Altlasten“). Da innerhalb des Plangebietes seit der ur-
sprünglichen Aufstellung keine neuen Nutzungen untergebracht wurden, besteht 
keine Veranlassung für eine Aktualisierung der Aussagen zum Thema Altlasten. 
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Beschlussvorschlag zu 10: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Das Schutzgut Boden wurde bereits bei der Aufstellung des ursprünglichen Bebau-
ungsplans nach den damaligen gesetzlichen Anforderungen behandelt. Es ist rich-
tig, dass die vorliegende 7. Änderung nach den derzeit geltenden Vorschriften 
durchzuführen ist. Hinsichtlich des Schutzgutes Boden wurde jedoch im Umweltbe-
richt festgestellt, dass im Rahmen der Planung Rechtszustände zu vergleichen sind 
(dies gilt im Übrigen auch für die anderen betroffenen Belange, wie Eingriffe in Natur 
und Landschaft). Eine Abarbeitung der „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bo-
denschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hes-
sen“ ist hier dem Planungszweck entsprechend nicht erforderlich, zumal im Plange-
biet auf Grundlage des bereits bestehenden Baurechtes bereits umfangreiche Bo-
denveränderungen stattgefunden haben und daher weitestgehend keine natürlichen 
Bodenverhältnisse mehr anzutreffen sind. 
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11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

Beschlussvorschlag zu 11: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Die zurzeit angewandten Grenzwerte zur Lärmsanierung an Schienenwegen betra-
gen in Allgemeinen Wohngebieten 

tags 67 dB(A) 

nachts 57 dB(A). 

In gleicher Größenordnung kommen die Auslösewerte für die Lärmsanierung an 
Bundesfernstraßen zum Liegen. 

Aktuellere Rechtsprechungen des Bundesverwaltungsgerichtes (Az. 4 A 5.04 vom 
23.02.2005) sehen die Grenzen der Gesundheitsgefährdung bei Beurteilungspegeln 
von tags 70 dB(A) und nachts 60 dB(A). 

Zielwerte der Lärmbekämpfung zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken werden 
mit tags 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) angegeben (www.umweltbundesamt.de/ 
Verkehrslärm). 

Das dem Bebauungsplan „Krebsschere“ in der 7. Änderung zugrunde liegende städ-
tebauliche Konzept sieht eine „Riegelbebauung“ parallel zur Bahnanlage vor. Die 
hierzu durchgeführten schalltechnischen Berechnungen zeigen, dass hierdurch die 
Geräuschbelastung des Plangebietes in westlicher Richtung < 65 dB(A) und zur 
Nachtzeit < 55 dB(A) beträgt. Die dem Schienenverkehrsweg zugewandte Gebäu-
defassade erfährt jedoch Belastungen > 70 dB(A), wobei diese in Erdgeschossen/1. 
Obergeschossen durch eine planfestgestellte – jedoch noch nicht errichtete – 
Schallschutzwand an der Gleisanlage um ≤ 5 dB(A) reduziert werden kann. 

Die Schallschutzwand entlang der Bahnlinie ist Bestandteil eines Planfeststellungs-
verfahrens der Deutschen Bahn und befindet sich auf Grundstücksflächen der Deut-
schen Bahn. Die Stadt Bad Vilbel kann die Umsetzung der Schallschutzwand mit 
den Mitteln des Planungsrechts daher nicht regeln. Nach den Angaben der Deut-
schen Bahn ist die Errichtung der Schallschutzwand ab Mitte 2019 geplant.  

In der Festsetzung 9.3.1 Vorkehrungen gegen Verkehrslärm wird geregelt: 

„Grundrisszonierung  
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In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4 sind die Gebäudegrundrisse so zu ge-
stalten, dass schutzbedürftigen Räume […] ausschließlich an der lärmabge-
wandten Westfassade angeordnet werden.“ 

„Lärmschutzwände 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4 sind innerhalb der gekennzeichneten 
Flächen die Lücken zwischen den geplanten Gebäuderiegeln durch Lärm-
schutzwände zu schließen […].“ 

„Passiver Schallschutz 

Innerhalb des gekennzeichneten Fläche des Allgemeinen Wohngebietes WA 1 
bis WA 8, der Mischgebiete MI 1 und MI 2 sowie der Gemeinbedarfsfläche müs-
sen die Fassadenbauteile […] schutzbedürftiger Räume […] den Anforderungen 
an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach Kapitel 7 der DIN 4109 
[2016-07] in den Lärmpegelbereichen I, II, III, VI, V und VI erfüllen. Innerhalb der 
gekennzeichneten Fläche […] müssen die Fassadenbauteile […] schutzbedürfti-
ger Räume […], die einen Schutz des Nachtschlafes beanspruchen (Schlafräu-
me/Kinderzimmer und Vergleichbares) den Anforderungen der Nachtzeit nach 
DIN 4109 [2016-07] entsprechen. […] Im Bereich der Lärmpegelbereiche VI und 
VII sind in Räumen, die einen Schutz des Nachtschlafes beanspruchen (Schlaf-
räume/Kinderzimmer und Vergleichbares) schallgedämmte Lüftungselemente 
oder vergleichbare technische Einrichtungen einzubauen“ 

Durch diese Festsetzungen wird ein ausreichender Schallschutz auf der Ebene des 
Bebauungsplans gewährleistet. 

Beschlussvorschlag zu 12: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die schalltechnische Untersuchung prüft die Auswirkungen der zurzeit für die Ge-
werbeflächen bestehenden Regelungen zur Emissionskontingentierung des Bebau-
ungsplans „Krebsschere“, 2. Änderung. Die Berechnungen kommen zu dem Ergeb-
nis, dass durch die Heranführung der Wohnbebauung in Richtung dieser Gewerbe-
gebietsflächen die Einhaltung der nach TA Lärm zu berücksichtigenden Anforderun-
gen an Allgemeine Wohngebiete 

tags 55 dB(A) 
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nachts 40 dB(A) 

möglich ist. Im Zuge der Erteilung von Einzelbaugenehmigungen in diesem Bereich 
sind den Betrieben die jeweils aus den Festsetzungen zur Verfügung stehenden 
Emissionskontingente zuzuweisen. Die Beachtung dieser Vorgaben führt dann in 
der Summe der möglichen baulichen Entwicklungen in diesem Bereich zur Einhal-
tung der TA Lärm gegenüber gewerblichen Geräuschimmissionen. 

Beschlussvorschlag zu 13: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Erschütterungstechnische Untersuchung zur 7. Änderung des Bebauungsplans 
„Krebsschere“ kommt zu folgendem Ergebnis: 

- Die Erschütterungsimmissionen infolge des Schienenverkehrs auf der Strecke 
3900 wurden auf dem zu überbauenden Grundstück auf Grundlage von Ausbrei-
tungs- und Emissionsmessungen ermittelt. Anschließend wurden unter Zugrun-
delegung der aktuellen Messergebnisse und der typischen Gebäudeübertra-
gungsfunktionen die Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luft-
schall prognostiziert und gemäß den derzeit gültigen Regelwerken beurteilt. 

- Die sekundären Luftschallimmissionen unterschreiten sowohl im Tag- als auch 
im Nachtzeitraum in allen Bereichen des Plangebietes die in Anlehnung an die 
24. BImSchV zur Beurteilung herangezogenen Immissionsrichtwerte (IRW). 

- Für die exemplarisch untersuchten Immissionsorte im WA-Gebiet (WA 3) und im 
Mischgebiet (MI1) sind Überschreitungen der erschütterungstechnischen An-
haltswerte der DIN 4150 Teil 2 nicht zu erwarten.  

- Die ermittelten Beurteilungsschwingstärken für den Tag- und für den Nachtzeit-
raum betragen für den exemplarischen Immissionsort der nächstgelegenen Ge-
bäudereihe im WA-Gebiet (WA 4) 

KBFTr ≤ 0,069 / 0,066. 

Demnach werden für die erste Gebäudereihe die für WA-Gebiete gültigen An-
haltswerte für den Tag bzw. für die Nacht von 

Ar = 0,070 / 0,050 
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für die untersuchten typischen Deckeneigenfrequenzen im Nachtzeitraum über-
schritten und somit nicht eingehalten. Im Tageszeitraum wird der Anhaltswert 
knapp unterschritten. Erforderlichen Maßnahmen zur Reduzierung der Erschüt-
terungsimmissionen werden somit erforderlich.  

- Aufgrund der Tatsache, dass erhebliche Belästigungen infolge der zu erwarten-
den schienenverkehrsinduzierten Erschütterungsimmissionen nicht ausge-
schlossen werden können, wird empfohlen zur Schaffung gesunder Wohnver-
hältnisse gebäudeseitige Maßnahmen vorzusehen. Eine sinnvolle und wirksame 
Maßnahme zur Reduzierung der Erschütterungsimmissionen ist es, die Boden-
platte der Gebäude mit einem elastischen Lager mit einer Kennfrequenz von et-
wa 

F0 = 8 Hz 

zu entkoppeln. Unter Berücksichtigung einer solchen Lagerung werden die Im-
missionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall deutlich reduziert, so 
dass die Anforderungen an den Immissionsschutz eingehalten werden. Die für 
die vordere Gebäudereihe ermittelten Beurteilungsschwingstärken schöpfen im 
Tag- bzw. im Nachtzeitraum die hier gültigen Anhaltswerte bis zu 

pTag/Nacht = 27 % / 59 % 

aus. Somit ist durch Realisierung dieser Entkoppelungsmaßnahme auf sämtli-
chen, untersuchten Deckenfeldern aus erschütterungstechnischer Sicht die Kon-
fliktfreiheit gewährleistet. 

Die bestehende Festsetzung zu Vorkehrungen gegen Erschütterungen wird daher 
wie folgt umformuliert: 

Allgemeine Wohngebiete WA 4 

Zur Reduzierung der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luft-
schall ist die Bodenplatte der Gebäude mit einem elastischen Lager mit einer 
Kennfrequenz von f0 = 8 Hz zu entkoppeln. 
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Beschlussvorschlag zu 14: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Sobald die 7. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“ rechtswirksam gewor-
den ist, wird eine Mehrausfertigung in der bekannt gemachten Fassung an das Re-
gierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, Gut-
leutstraße 114, 60327 Frankfurt, gesendet. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein entsprechender Hinweis ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 

 
 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Hinweise erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 52 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die vorgebrachte Stellungnahme findet im Rahmen der weiteren Erarbeitung des 
Bebauungsplans Berücksichtigung. 

 



Stadt Bad Vilbel – 7. Änderung Bebauungsplan „Krebsschere“ 48 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 54 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Im Rahmen der festgesetzten ökologischen Baubegleitung erfolgt eine entspre-
chende Berücksichtigung. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 60 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die geplanten Bäume wurden bereits im Rahmen der ursprünglichen Aufstellung 
des Bebauungsplans „Krebsschere“ im Bereich der Carl-Benz-Allee sowie der Jo-
hannes-Gutenberg-Straße festgesetzt. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des 
Grünkonzeptes für das Baugebiet und zudem Teil der Eingriffs-, Ausgleichsbilanzie-
rung. Eine nachträgliche Anpassung der Baumstandorte ist nicht möglich. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 60 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 60 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 69 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Im betreffenden Baugebiet WA 7 ist eine Grundflächenzahl von 0,35 festgesetzt. 
Dies bedeutet, dass innerhalb des Baufeldes max. 35% der Grundstücksfläche 
durch Gebäude überbaut werden dürfen. Insofern verbleiben zwischen den einzel-
nen Gebäuden (auch unter Berücksichtigung der in Hessischen Bauordnung vorge-
schriebenen Abstandsflächen) ausreichend Freiflächen für eine Frischluftzufuhr er-
halten. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die Grundzüge des im Rahmen der ursprünglichen Aufstellung des Bebauungs-
plans „Krebsschere“ festgesetzten Grünzugs werden durch die 7. Änderung des Be-
bauungsplans „Krebsschere“ nicht berührt. Auch im Geltungsbereich der 7. Ände-
rung ist der hier verlaufende Abschnitt des Grünzuges als öffentliche Grünfläche 
(Parkanlage) festgesetzt. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 69 Beschlussvorschlag 

 
 

 



Beteiligung  
§§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

bis 18.08.2017

Stadt: Bad Vilbel 7. Änderung Bebauungsplan 
„Krebsschere“ 

Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen
   Ja Nein  
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1. Amt für Bodenmanagement Büdingen 
Bahnhofstraße 33 
63654 Büdingen 

17.07.17  X  

2. Avacon AG Prozesssteuerung 
DGP 
Watenstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 

05.07.17  X  

3. Bischöfliches Ordinariat 
Postfach 15 60 
55005 Mainz 

    

4. Botanische Vereinigung für Naturschutz in 
Hessen e.V. 
Geschäftsstelle 
Schiffenberger Weg 14 
35435 Wettenberg 

18.08.17  X s. Brief Nr. 6 

5. Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland 
Landesverband Hessen e.V. 
Geleitsstraße14 
60599 Frankfurt 

18.08.17  X s. Brief Nr. 6 

6. Bund für Umwelt und Naturschutz  
Kreisverband Wetterau 
Frau Monika Mischke 
Alte Frankfurter Str. 60 
61118 Bad Vilbel 

18.08.17  X  

7. Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 
Referat Infra I 3 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

    

8. DB Netz AG 
S-Bahn Rhein-Main (I.NG-MI-N) 
Norbert N. Wolf 
Hahnstr. 49 
60528 Frankfurt am Main 

30.06.17 X   

9. Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien  
Region Mitte 
Camberger Str. 10 
60327 Frankfurt a.M. 

04.08.17 X   

10. Deutsche Bahn AG 
Geschäftsbereich Netz 
Niederlassung Mitte 
Pfarrer-Perabo-Platz 4 
60326 Frankfurt a.M. 

    

11. Deutsche Gebirgs- und Wandervereine  
Landesverband Hessen e.V. 
Verteilerstelle Götz 
Erbismühler Weg 25 
61276 Weilrod 

18.08.17  X s. Brief Nr. 6 



Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen
   Ja Nein  
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12. Deutsche Post Real Estate 
Germany GmbH 
Construction Management 
Poststraße 1 
76137 Karlsruhe 

    

13. Deutsche Telekom AG TNL Eschborn 
Ressort SBN 
Alfred-Herrhausen-Allee 7 
65760 Eschborn 

    

14. Deutsche Telekom Technik GmbH 
Technik Niederlassung Südwest 
Philipp-Reis-Straße 4 
35398 Gießen 

03.08.17 X  Philipp-Reis-Str. 2 
76137 Karlsruhe 

15. DFS Flugsicherung GmbH 
Am DFS-Campus 10 
63225 Langen 

    

16. Evangelische Kirche 
in Hessen und Nassau 
Paulusplatz 1 
64285 Darmstadt 

    

17. Eisenbahn-Bundesamt 
Außenstelle Frankfurt/M. 
Untermainkai 23-25 
60329 Frankfurt a.M. 

    

18. AVACON AG 
Schillerstr. 3 
38350 Helmstedt 

    

19. Finanzamt 
Friedberg 
Leonhardstraße 
61169 Friedberg 

    Papierform 
angefordert 

20. Gemeindevorstand der Gem. 
Niederdorfelden 
Postfach 
61138 Niederdorfelden 

    Nachbar-
kommune 

21. Handwerkskammer Wiesbaden 
Bierstädter Straße 45 
65185 Wiesbaden 

14.07.17  X  

22. Landesamt für Denkmalpflege Hessen  
Abt. Archäologische Denkmalpflege 
Schloss Biebrich / Ostflügel 
65203 Wiesbaden 

06.07.17 X   

23. Hessen Mobil – Straßen- und  
Verkehrsmanagement Gelnhausen 
Gutenbergstr. 2–4 
63571 Gelnhausen 

18.08.17 X   Papierform 

24. Hessische Gesellschaft  
für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
Lindenstraße 5 
61209 Echzell 

18.08.17  X s. Brief Nr. 6 

25. Hessisches Landesamt  
für Umwelt und Geologie 
Rheingaustr. 186 
65203 Wiesbaden 

27.07.17 X   



Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen
   Ja Nein  
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26. Industrie- und Handelskammer 
Gießen-Friedberg 
Goetheplatz 3 
61169 Friedberg 

28.08.17  X  

27. Kreisausschuss des Wetteraukreises 
Fachdienst Strukturförderung und Umwelt 
Herr Dr. Johannes Fertig 
Homburger Straße 17 
61169 Friedberg 

16.08.17 X  10x 
 Papierform 

28. Kreishandwerkerschaft 
Am Edelpfad 1 
61169 Friedberg 

    

29. Landesjagdverband Hessen e.V. 
Postfach 16 05 
61216 Bad Nauheim 

18.08.17  X s. Brief Nr. 6 

30. Landessportbund Hessen e.V. 
Otto-Fleck-Schneise 4 
60528 Frankfurt/Main 

    

31. Landesverband der Jüdischen 
Gemeinden in Hessen 
Hebelstraße 6 
60318 Frankfurt/Main 

13.07.17 X   

32. Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FB Soziale Sicherung 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

33. Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FD Straßenverkehrsbehörde 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

34. Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

35. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Wohnungswesen 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

36. Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FD Liegenschaftsabteilung  
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

09.08.17  X  Papierform 

37. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
Kämmerei 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

38. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Park- und Gartenanlagen, etc. 
Theodor-Heuss-Str. 47/51 
61118 Bad Vilbel 

    

39. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Tiefbau/Abwasser 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

18.07.17 X   



Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen
   Ja Nein  
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40. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Betriebshof 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

41. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FB Techn. Dienste/Bauwesen 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

42. Magistrat der Stadt Frankfurt  
Stadtplanungsamt 
Braubachstr. 15 
60275 Frankfurt am Main 

21.07.17  X  Nachbar-
kommune 

43. Magistrat der Stadt Karben 
Stadtplanungsamt 
Postfach 8 
61184 Karben 

    Nachbar-
kommune 

44. Mainova AG 
Solmsstraße 38 
60486 Frankfurt a.M. 

    

45. Naturschutzbund Deutschland  
Landesverband Hessen e.V. 
Friedenstr. 26 
35578 Wetzlar 

18.08.17  X s. Brief Nr. 6 

46. Neuapostolische Kirche 
Hessen/Rheinland Pfalz/Saarland 
Praunheimer Hohl 1 
60488 Frankfurt/Main 

    

47. NRM Netzdienste  
Rhein-Main GmbH 
Solmsstr. 38 
60486 Frankfurt a.M. 

16.08.17 X   

48. Oberhessische  
Versorgungsbetriebe AG 
Hanauer Str. 9-13 
61169 Friedberg 

Netz: 
26.07.17 
Wasser: 
28.07.17 

X  falls Papierform 
dann 2x 

49. PLEdoc mbH 
Postfach 120255 
45312 Essen 

04.07.17  X  

50. Polizeipräsidium Mittelhessen  
Regionaler Verkehrsdienst Wetterau 
Grüner Weg 3 
61169 Friedberg 

12.07.17  X  

51. Regierungspräsidium Darmstadt 
Dezernat Siedlungswesen und 
Bauleitplanung III 31.2 
Wilhelminenstr. 1-3 
64283 Darmstadt 

23.08.17 X  7x 
 Papierform 

52. Regierungspräsidium Darmstadt 
Kampfmittelräumdienst 
Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt 

03.08.17 X   

53. Regionalbauernverband  
Wetterau-Frankfurt a.M. e.V. 
Homburger Str. 9 
61169 Friedberg 

    



Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen
   Ja Nein  
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54. Regionalverband FrankfurtRheinMain 
Poststr. 16 
60329 Frankfurt a.M. 

01.08.17 X   

55. Rhein-Main-Verkehrsverbund  
GmbH (RMV) 
Alte Bleiche 5 
65719 Hofheim a.T. 

30.06.17  X  

56. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  
Landesverband Hessen e.V. 
Rathausstr. 56 
65203 Wiesbaden 

18.08.17  X s. Brief Nr. 6 

57. Seniorenbeirat Bad Vilbel 
Pfarrwiese 54 
61118 Bad Vilbel 

    

58. Staatliches Landratsamt 
Hauptabteilung LFN 
Homburger Straße 17 
61169 Friedberg 

    

59. Staatliches Schulamt für den  
Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis 
Mainzer-Tor-Anlage 8 
61169 Friedberg 

    

60. Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 
Theodor-Heuss-Str. 47/51 
61118 Bad Vilbel 

03.08.17 X   Papierform 

61. Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG 
Postfach 10 20 28 
34020 Kassel 

10.08.17  X  

62. Verband Hessischer Fischer e.V. 
Hauptgeschäftsstelle 
Rheinstr. 36 
65185 Wiesbaden 

18.08.17  X s. Brief Nr. 6 

63. Wasserverband Nidda 
Leonhardstr. 7 
61169 Friedberg 

    

64. Zweckverband für die 
Wasserversorgung des  
Unteren Niddatales 
Rathausplatz 1 
61184 Karben 

    

65. ACTRIS Henninger Turm GmbH & Co. 
KG 
Herr Janson 
Helmertstraße 4-6 
68219 Mannheim 

    

66. CONCEPTAPLAN GmbH 
Herr Friedewald 
Gerhard-Hauptmann-Straße 28 
69221 Dossenheim 

    

67. Baufrösche Architekten und Stadtplaner 
GmbH 
Herr Stalb 
Lange Straße 90 
34131 Kassel 

    



Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen
   Ja Nein  
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68. Dietmar Bücher 
Schlüsselfertiges Bauen 
Veitmühlweg 2 
65510 Idstein 

    Papierform 
angefordert 

69. Karin Sonntag 
Petterweiler Straße 16 
61118 Bad Vilbel 

18.07.17 X   

 




